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Seit Dezember 2015 gilt in der Frauenstraße das Tempolimit von 30 km/h. Von Seiten der
Bürger wurde daraufhin eine Petition auf den Weg gebracht mit dem Ziel, die Tempo-50
wiederherzustellen. Der Petitionsausschuss des Landtags von Baden-Württemberg hat nun
der Petition grundsätzlich recht gegeben, da die Vorraussetzungen für eine Tempo-30-Zone
nicht gegeben sind.

Wir freuen uns über diesen Beschluss, da ein derartiges Limit in einer Durchgangsstraße nicht zulässig ist und fühlen uns
darin bestärkt, damals als einzige Fraktion dagegen gestimmt zu haben.

 

http://www.fdp-fraktion-ulm.de/tempolimit-in-der-frauenstrasse/

